
Teilnahmebedingungen  
Mitmischen! bei der tagesschau am 12. November 2025 

 
Die ARD-weite Aktion soll vielen Menschen Einblicke in die Arbeit der ARD-
Nachrichtensendung tagesschau und der ihr zuliefernden Redaktionen in 
Deutschland und der ganzen Welt bieten. Ab XX können Sie sich für die 
Veranstaltung „Mitmischen! bei der tagesschau“ anmelden. Hier finden Sie die 
Teilnahmebedingungen. 
 
Eine Teilnahme an der diesjährigen Aktion ist für alle möglich, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und nicht älter als 30 Jahre sind. Hintergrund ist, 
dass „Mitmischen! bei der tagesschau“ in diesem Jahr Teil des ARD-
Jugendmedientages ist und sich an junge Menschen richtet. 
 
Eine Anmeldung begründet keinen Anspruch auf Teilnahme an der Aktion 
„Mitmischen! bei der tagesschau“. 
 
Die Teilnehmenden müssen sämtliche Daten wahrheitsgemäß angeben. Alle 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung 
der Aktion verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Eine Teilnahme von Mitarbeitenden der ARD (bzw. der einzelnen 
Landesrundfunkanstalten) und deren Angehörigen ist nicht möglich. 
  
Es gelten die Datenschutzbestimmungen der ARD. Die teilnehmenden 
Landesrundfunkanstalten ermitteln aus den Anmeldungen die endgültige 
Auswahl der Teilnehmenden. 
  
Die Aktion wird am Veranstaltungstag in Bild und Ton begleitet. Die 
entstandenen Aufnahmen können anschließend im Fernsehen, Radio sowie auf 
Online-Plattformen veröffentlicht werden. Mit ihrer Anwesenheit erklären sich 
die Teilnehmenden mit einer möglichen Veröffentlichung einverstanden. 
  
Die Teilnehmenden erklären ihr ausdrückliches Einverständnis, im Rahmen der o. 
g. Aktion als Mitwirkende teilzunehmen und räumen der ARD das Recht ein, 
Ton-, Film- und Fotoaufnahmen von ihrer Person im Rahmen der gesamten 
Produktion zu machen. Soweit einschlägig räumen die Teilnehmenden im 
Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Mitwirkung den teilnehmenden 
Landesrundfunkanstalten der ARD ausschließliche, übertragbare, auch 
unbekannte, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrechte an 
dem aufgenommene Material ein einschließlich des Rechts, es unter Wahrung 
der (Urheber-) Persönlichkeitsrechte ganz oder teilweise im Rahmen von eigenen 
Angeboten einschließlich ARD-Auftritten auf Drittplattformen, wie z. B. 
Facebook und Instagram, zu bearbeiten, umzugestalten, zu kürzen, zu 
synchronisieren oder in andere Werkformen zu übertragen und auszuwerten. 
Eine Verpflichtung der ARD zur Veröffentlichung ergibt sich hieraus nicht. 
  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


